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RS OGH 1983/1/24 1Ob511/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1983

Norm

ABGB §1220

Rechtssatz

Tre2en den Dotierungsp4ichtigen keine Kosten für Nächtigungen bei auswärtigen Dienstleistungen, so kann bei

entsprechender Höhe auch ein Teil der gewährten Entfernungszulage in die Bemessungsgrundlage einbezogen

werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 511/83
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